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RS OGH 1992/5/5 5Ob43/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.05.1992

Norm

WGG 1979 §18

Rechtssatz

Eine Verletzung der zwingenden Vorschrift des § 18 WGG, wonach gemeinnützige Bauvereinigungen ihren Kunden nur

aktuelle Preisbemessungsgrundlagen bekanntgeben dürfen, um eine Irreführung der Wohnungseigentumswerber

über die tatsächlich aufzubringenden Kosten zu vermeiden, kann nur zur Vertragsanfechtung und zu

Schadenersatzansprüche führen.
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